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Poſt Anſtalten überall nur:
1 Thlr.

S.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Fnuferate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſhen Buchhandlung Breite

weg Ro. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

Wahlgeſetzfur die
zur Vereinbarung der preußiſchen Staats-Ver-

faſſung zu berufende Verſammlung.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kö-

nig von Preußen c. 2c.
verordnen, nach Anhörung Unſerer zum Vereinigten Land-
tage verſammelten getreuen Stände, auf den Antrag Unſe-
res Staats- Miniſteriums was folgt:

1. Jeder Preuße, welcher das 24ſte Lebensjahr
vollendet und nicht den Vollbeſitz der burgerlichen Rechte
in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntniſſes verloren
hat, iſt in der Gemeinde, worin er ſeit ſechs Monaten ſet
nen Wohnſitz oder Aufenthalt hat, ſtimmberechtigter Urwäh-
ler, inſofern er nicht aus öffentlichen Mitteln Armen Un-
terſtuützung bezieht.

2. Die Urwaähler einer jeden Gemeinde wählen auf
jede Vollzahl von fuünfhundert Seelen ihrer Bevölkerung
Einen Wahlmann. Erreicht die Bevölkerung einer Gemein-
de nicht funfhundert, uberſteigt aber dreihundert Seelen,
ſo iſt ſie dennoch zur Wahl Eines Wahlmannes berechtigt.
Erreicht aber die Bevölkerung einer Gemeinde nicht drei-
hundert Seelen ſo wird die Gemeinde durch den Landrath
mit einer oder mehreren zunächſt angrenzenden Gemeinden
zu Einem Wahlbezirke vereinigt.

Jn Gemeinden von mehr als tauſend Seelen erfolgt
die Wahl nach Bezirken welche die Gemeinde-Behoörden in
der Art zu begrenzen haben, daß in einem Bezirke nicht
mehr als fuünf Wahlmänner zu wahlen ſind.
Bewohnte Beſitzungen, welche nicht zu einem Gemein-

de-Verbande gehören und nicht wenigſtens 300 Seelen ent
halten werden durch den Landrath behufs der Urwahlen
De gelegenen Stadt oder Landgemeinde zuge-
wieſen.

F. 3. Jeder iſt nur in dem Wahlbezirk zum Wahl
mann wählbar, worin er als Urwähler ſtimmberechtigt iſt.

4. Die Wahl der Wahlmänner erfolgt durch Stimm-
zettel nach abſoluter Stimmenmehrheit der Erſchienenen.

Halle, Dienstag den II. April
Hierzu eine Beilage.

1848.

5. Jeder Preuße, der das 30ſte Lebensjahr vollen-
det und den Vollbeſitz der burgerlichen Rechte nicht verwirkt
hat (F. 1), iſt im ganzen Bereiche des Staats zum Ab-
geordneten wählbar.

5. 6. Fur jeden landraäthlichen Kreis, ſo wie fur jede
Stadt, welche zu keinem landrathlichen Kreiſe gehoöört, ſoll
Ein Abgeordneter und Ein Stellvertreter gewählt werden.

Erreicht die Bevölkerung des Kreiſes oder der Stadt
ſechszig Tauſend Seelen, ſo werden Zwei Abgeordnete ge-
wählt, und es tritt fur jede fernere Vollzahl von vierzig
Tauſend Seelen Ein Abgeordneter hinzu, ſo daß fur hun
dert Tauſend Seelen Drei, fur hundertvierzig Tauſend See-
len Vier Abgeordnete u. ſ. w. gewählt werden.

H. 7. Die Zahl der Bevölkerung beſtimmt ſich überall
nach der im Jahre 1846 ſtattgehabten amtlichen Zahlung.

9. 8. Jn den Städten werden die Urwahlen der Wahl-
männer durch Beauftragte des Magiſtrats und da, wo kein
Magiſtrats-Kollegium beſteht, des Buürgermeiſters geleitet.

Ueber die Leitung der Urwahlen auf dem Lande wird
mit Rückſicht auf die beſtehende Verſchiedenartigkeit der
ländlichen Gemeinde- Einrichtungen Unſer Staats- Miniſterium
das Erforderliche in dem über die Ausführung des Wahl-
geſetzes zu erlaſſenden Reglement (9. 12) feſtſtellen.

Die Wahlen der Abgeordneten und Stellvertreter wer
den in den Kreiſen durch die Landräthe und in den Staäd-
ten, welche zu keinem landraäthlichen Kreiſe gehören, durch
Beauftragte des Magiſtrats, beziehungsweiſe des Buürger-
meiſters, geleitet.

9. 9. Die Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter
erfolgt durch ſelbſtgeſchriebene Stimmzettel nach abſoluter
Stimmenmehrbeit aller Erſchienenen und zwar bei den
Kreiswahlen in dem Hauptorte des Kreiſes.

Wo mehr als drei Abgeordnete zu wahlen ſind, ſoll
die Wahl nach Bezirken erfolgen, welche die zur Leitung
der Wahl berufenen Behörden abzugrenzen haben.

9. 10. Die gewaählten Abgeordneten ſtimmen in der zu
berufenden Verſammlung nach ihrer eigenen unabhängigen
Ueberzeugung und ſind an Aufträge oder Jaſtruktionen nicht
gebunden.



11. Die Pruüfung der Richtigkeit der Wahl iſt Sache

der kunftigen Verſammlung. t12. Die zur Ausführung dieſes Geſetzes ſonſt noch
erforderlichen Anordnungen hat Unſer Staats Miniſterium
in einem zu erlaſſenden Reglement zu treffen.

9. 13. Die auf Grund des gegenwärtigen Geſetzes zu
ſammentretende Verſammlußg iſt dazu berufen, die künftige
Staatsverfaſſung durch Vereinbarung mit der Krone feſtzu-
ſtellen und die ſeitherigen reichsſtändiſchen Befugniſſe na-
mentlich in Bezug auf die Bewilligung von Steuern und
Staats- Anleihen fur die Dauer ihrer Verſammlung interi-
miſtiſch auszuuben.

Urkundlich unter Unſerer Hochſteigenhändigen Unterſchrift
und beigedrucktem Königlichen Joſiegel.

Gegeben Berlin, den 8. April 1848.
(L. Friedrich Wilhelm.

Graf von Schwerin. von Auers-
Arnim. Hanſemann. von

Reyher.

Camphauſen.
wald. Bornemann.

Reglement
zur

Ausführung des un vom 8. April d. J.,
ur die

zur Vereinbarung der preußiſchen Staats-Verfaſſung
zu berufenden Verſammlung.

1. Beſtimmungen über die Abgrenzung der
Wahlbezirke. Die Landräthe und in den Städten, wel-
che zu keinem landräthlichen Kreiſe gehören die Maziſtrate,

und da wo kein Magiſtrat beſteht, die Bürgermeiſter ha-
ben unverzuglich nach Maßgabe der Beſtimmungen des

2 des Wahlgeſetzes vom 8. April d. J. die nöthigen Ein-
leitungen zur Begrenzung der Bezirke für die Urwahlen zu
treffen.W 2. (9. 2 des Geſetzes.) Sie haben alſo feſtzuſtellen:

1) zu welchem Wahlbezirk di jenigen Gemeinden und zu
einem Gemeinde-Verbande nicht gehörigen Beſitzungen,
deren Bevölkerung nicht 300 Seelen erreicht, vereinigt
werden ſollen. Der ſo gebildete Wahlbezirk ſteht in
Beziehung auf die Zahl der zu wählenden Wahlman-
ner einer Gemeinde von derſelben Volkszahl gleich;

2) die Zahl der auf die einzelnen Wahlbezirke fallenden
Wahlmanner nach den geſetzlichen Verhältniſſen
Wie viel Wahlbezirke in den zu einem landrathlichen

Kreiſe gehörenden Gemeinden von mehr als 1000 Einwoh-
nern gebildet werden ſollen, beſtimmen die Gemeinde Be-
hörden unter Aufſicht des Landraths.

Da kein Bezirk mehr als 5 Wahlmänner wahlen ſoll,
ſo ergiebt ſich, daß kein Bezirk volle 3000 Einwohner ent-
halten darf.

3. 8 des Geſetzes.) (Urwahlen. Jn den
Städten, in welchen die Städte- Ordnung von 18608 oder

1831 eingeführt iſt, wird die Wahl durch Beauftragte des
Magiſtrats, in den übrigen Städten durch Beauftragte des
Burgermeiſters geleitet. Ja den Landgemeinden iſt in der
Rezel die Orts-Polizei Obrigkeit oder die Ortsbehooörde mit
der Leitung der Wahl zu beauftragen. Da, wo dies in
kleinen Gemelnden Schwierigkeit findet, und bei Zuſammen-
legung mehrerer Ortſchaften zu einem Wahlbezirk bleibt es

dem Ermeſſen des Landraths uüberlaſſen, auch eiten ande-
ren wahlberechtigten Einwohner des Wahlbezirks zum Wahl-
Komm'ſſar zu ernennen.

9. 4. Jn j der Gemeinde wird ſofort von der Orts-
Behörde ein namentliches Verzeichniß aller nach F. 1 des

Wahlgeſetzes vom 8. April d. J. ſtimmberechtigten Wäaufgeſtellt und zu Jedermanns Einſicht in t n Kuln
menden Lokal ausgelegt, auch daß ſolches geſchehen, oöffent-
lich bekannt gemacht. Wer ſich darin übergangen glaubt,
hat ſeine Einwendungen binnen 3 Tagen nach der Bekannt-
machung anzugeben und zu beſcheinigen. Die Entſcheidung
über die Reklamation ſteht fur diesmal dem Landrath reſp.
Magiſtrat oder Bürgermeiſter zu.

F. 5. Die Wahlen in allen Wahlbezirken werden im
ganzen Umfang der Monarchie am 1. Mai d. J. abgehal-
ten. Wenn in demſelben Orte mehrere Wahlbezirke ſind,
ſo werden ſie in denſelben überall zur nämlichen Stunde

e Die Wähter ſind zur Wag
G. e Wähler ſind zur Wahl durch öffentliche

Bekanntmachung in r Weiſe d
K. 7. Abweſende können in keiner Weiſe durch Stell

vertreter oder ſonſt an der Wahl theilnehmen.
F. 8. Jn der Verſammlung werden zunächſt die Wah

lerliſten vorgeleſen, die erſchienenen Wähler als anweſend
verzeichnet und jeder nicht ſtimmberechtigte Anweſende zum
Abtreten veranlaßt.

9. Aus der Mitte der Anweſenden ernennt der
WahlKommiſſar einen Protokollfuührer und 2 bis 8 Stimm-
ter und verpflichtet ſie mittelſt Handſchlags an Eides-
tatt.

S. 10. Der Wahl-Kommiſſar läßt durch die Stimm-
zähler geſtempelte Stimmzettel an die einzelnen Wahler
austheilen.

K. 11. Jeder Wahler ſchreibt auf den ihm ubergebe-
nen Zettel den Namen des von ihm gewünſchten Wahl-
manns. Zettel, auf welchen mehr als Ein Name oder der
Name einer nicht wählbaren Perſon geſchrieben ſteht, oder
aus welchen der Gewählte nicht unzweifelhaft zu erkennen
iſt, eben ſo ungeſtempelte Zettel ſind unguültig.

Wähler, welche nicht ſchreiben konnen, laſſen ihren
Stimmzettel durch einen oder mehrere vom Wahl-Kommiſ-
ſar hierzu beſtimmte Stimmwaähler ſchreiben.

F. 12. Die Stimmzettel werden von den Stimmzäh
lern geſammmelt und in das vor dem Wahl-Kommiſſar und
dem Protokollfuhrer ſtehende Gefäß gelegt.

9. 13. Die uneroffneten Zettel werden laut gezaählt.
Sollte dieſe Zählung durch ein mit der Zahl der Anweſen-
den im Mißverhältaiß ſtehendes Reſultat Bedenken erregen,
ſo ſiad Wahl Kommiſſar und Stimmzahler befugt, die Ab-
ſtimmung für ungültig zu erklären und eine neue anzuordnen.

9. 14. Nach vollendeter Einſammlung der Stimmzet
tel können ſpäter erſchienene Wähler an dieſer Abſtimmung
nicht mehr Theil nehmen, ſind dagegen von den nach ih
rem Erſcheinen beginnenden Abſtimmungen nicht ausgeſchloſ-
ſen und werden zu dieſem Behufe nachträglich als anwe
ſend verzeichnet.

S. 15. Die Stimmzettel werden durch einen Stimm-
zähler unter Vorzeigung an die übrigen und in Gegenwart
der Verſammlung laut verleſen, vom Protokollfuhrer bet
dem Namen des Kandidaten vermerkt und vorweg laut
gezählt.

9. 16. Derjenige, welcher die abſolute Stimmen-Mehr-
heit erhalten hac, iſt fur gewählt zu erklären.

F. 17. Zur abſoluten Stimmen-Mehrheit gehoört mehr
als die Hälfte der gü tigen Stimmzettel.

18. Hat ſich eine abſolute Mehrheit nicht ergeben,
ſo ſind die jenigen 5 Kandikdaten, weiche die meiſten Stim-
men erhalten haben, auf eine engere Wahl zu bringen.
Wird auch bei dieſer Wahl keine abſolute Mehrheit erreicht,
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ſo ſind diejenigen beiden Kandidaten, welche die meiſten
Stimmen in der engeren Wahl erhalten haben, auf eine
zweite engere Wahl zu bringen. Tritt in dieſer letzten Wahl
Stimmen-Gleichheit ein, ſo entſcheidet das Loos, welches
durch die Hand des Wahl-Kommiſſars gezogen wird.

Bei Ausmittelung derjenigen Kandidaten, welche nach
den vorſtehenden Vorſchriften auf eine engere Wahl zu brin-
gen ſind, entſcheidet bei Stimmen -Gleichheit ebenfalls das
Loos.

9. 19. Bei engeren Wahlen ſind die Stimmzettel mit
anderen Namen als den auf die engere Wahl gebrachten
Kandidaten unguültig.

20. Ueber die Gultigkeit einzelner Stimmzettel ent
ſcheiden Wahl-Kommiſſar und Stimmzahler.

9. 21. Jn Wahlbezirken, wo mehr als Ein Wahl
mann zu wahlen iſt findet vorſtehendes Verfahren mit der
Maßgabe ſtatt, daß fur jeden Wahlmann eine beſondere
Wahlhandlung vorzunehmen iſt.

22. Das Wahl-Protokoll, welches nach den anlle-
genden Formularen aufzunehmen iſt, wird vom Wahl-Kom-
miſſar, den Stimmzählern und dem Protokollfuhrer unter
zeichnet und dem Landrath reſp. Magiſtrat oder Buürger-
meiſter eingereicht, welchen die Prüfung der Wahl formel-
ler Beziehung zuſteht. ß

9. 23. Wenn gegen die formelle Gultigkeit einer Wahl
Bedenken obwalten, ſo ſind dieſelben der Verſammlung der
Wahlmänner vorzulegen, welche darüber entſcheidet, und
ſodann mit Ausſchließung des Wahlmannes, deſſen Wahl
fur ungültig erklärt iſt, unmittelbar zu ihrem ordentlichen
Wahlgeſchäft fortſchreitet.

5. 24. (Wahl der Abgeordneten und Stell-
vertreter.) Der Landrath reſp. Magiſtrat oder Buürger-
meiſter ſtellt aus den eingereichten Wahl- Verhandlungen ein
Verzeichniß der Wahlmänner auf und ladet dieſelben zur
Wahl des oder der vom Wahlkreis zu wählenden Abgeord-
neten und Stellvertreter ſchriftlich ein.

5. 25. Die Wahl der Abgeordneten und Stellvertre-
ter wird im ganzen Umfang der Monarchie am 8. Mai d.
J. vorgenommen.

9. 26. Bei der Wahl der Abgeordneten und Stellvertre-
ter kommen die Vorſchriften der vorſtehenden 99. 7 bis 21
zur Anwendung, mit Ausnahme der 9 und 18, an de-
ren Stelle folgende Beſtimmungen treten.

9. 27. Die Stimmzähler und Protokollfuührer werden
von den anweſenden Wahlmännern aus ihrer Mitte durch
abſolute Stimmenmeheheit gewählt und vom Wahl-Kom-
miſſar mittelſt Handſchlags an Eidesſtatt verpflichtet.

9. 28. Hat ſich auf einen Kandidaten die abſolute
Stimmenmehrheit vereinigt, ſo iſt derſelbe als gewählt zu
erklären.

Hat ſich keine abſolute Stimmenmehrheit ergeben, ſo
wird zu einer weiteren Abſtimmung geſchritten. Dabei kann
keinem Kandidaten die Stimme gegeben werden, welcher bei
der erſten Abſtimmung keine oder nur Eine Stimme ge-
habt hat.

Die zweite Abſtimmung wird unter den uübrigbleibenden
Kandidaten in derſelben Ordnung wie die erſte vorgenom-
men. Jeder Stimmzettel iſt ungültig, welcher einen ande-
ren als die in der Wahl gebliebenen Kandidaten enthält.

Wenn auch die zweite Abſtimmung keine abſolute Mehr
heit ergiebt, ſo fällt je in der folgenden Abſtimmung derje-
nige, welcher die wenigſten Stimmen hatte, aus der Wahl,
bis die abſolute Mehrheit ſich auf Kandidaten vereinigt hat.
Stehen ſich Mehrere in der geringſten Stimmzahl gleich,

ſo unterſcheidet unter ihnen das Loos, welcher aus der

Wahl faällt. t 32H. 29. Wenn die Abſtimmung nur zwiſchen 2 Kan
didaten noch ſtattfindet und jeder derſelben die Hälfte der
gultigen Stimmen auf ſich vereinigt hat, entſcheidet das
Loos, welches durch die Hand des Wahl Kommiſſars ge-
zogen wird.

9. 30. Jn den Verſammlungen, ſowohl der Urwähler
als der Wahlmanner, dürfen keine Diskuſſionen ſtattfinden,
noch Beſchluſſe gefaßt werden vorbehaltlich der im 23
der Verſammlung der Wahlmänner überwieſenen Prufung.

31. Sämmtliche Verhandlungen über die Wahl ſo
wohl der Wahlmänner als der Abgeordneten werden vom
Landrath reſp. Magiſtrat oder Bürgermeiſter dem Ober
Präſidenten eingereicht, welcher dieſelben mit ſeinem Gut-
achten verſehen, dem Miniſter des Jnnern zur weiteren
Mittheilung an die Abgeordneten Verſammlung vorzule

en hat.
Berlin, den 8. April 1848.

Königliches Staats-Miniſterium.
Camphauſen. Graf v. Schwerin. v. Auers-

wald. Dr. Bornemann. v. Arnim. Hanſemann-
v. Reyher.

Das 1lte Stück der Geſetz-Sammung, welches heute ausgege
ben wird, enthalt unter:

Nr. 2942. Die Allerhöchſte KabinetsOrdre vom 20. Februar d. J.,
betreffend die den Ständen des Soldiner Kreiſes bewil
ligten fiskaliſchen Vorrechte in Bezug auf den Bau und
die Unterhaltung der in dieſen Kreis fallenden Theile
der Straßen

1) von Küſtrin über Neudamm Soldin, Lippehne
und Pyritz nach Stettin,

2) von Soldin über Schonfließ und Königsberg nach
Schwedt, und

3) von Landsberg über Berlinchen und Bernſtein nach
Stargard:;

2343. Allerhöchſtes Privilegium von demſelben Tage, wegen
Ausfertigung auf den Jnhaber lautender Kreis Obliga-
tionen zum Betrage von 109,000 Thlr. ferner die

2344. Allerhöchſte KabinetsOrdre vom 23. Februar d. J., we-
gen des rechtsgültigen Fortbeſtehens der Verordnung
vom 22. März 1844, betreffend die EibtheilungsTaxen
bauerlicher Nahrungen in Weſtpreußen; und

23945. Die Verordnung über einige Grundlagen der kuünf-
v preußiſchen Verfaſſung. Vom 6. April

Berlin, den 8. April 1848.
Geſetzſammlungs -Debits-Comtoir.

Das 12te Stück der Geſetz Sammlung, welches heute ausgegeben
wird, enthält unter:

Nr. 2946. Das Wahlgeſetz für die zur Vereinbarung der preußi
ſchen Staats Verfaſſung zu berufende Verſammlung.
Vom 8. d. M.

Berlin, den 9. April 1848.
Gefez-Sammlungs-Debits-Comtoir.

Deutſchland.
Berlin, d. 9. April. Se. Durchlaucht der Herzog

Chriſtian zu Schleswig-Holſtein Sonderburg-
Auguſtenburg iſt von Hamburg hier angekommen.

Dresden, d. 7. April. Der König hat zur Herſtellung
der in 41 und 57 der Verfaſſungsurkunde bezeichneten Mi-
niſterialbehörde beſtimmt, daß der Auftrag in den evangeliſchen
Angelegenheiten, neben dem Miniſter des Kultus, den Staats-
miniſtern Dr. Braun und Oberlaänder, unter Ertheilung des
Vorſitzes an den Staatsminiſter Dr. Braun, übertragen
werden.

München, d. 5. April. (D. A. Ztg.) Jch bin in
den Stand geſetzt, Jhnen die Nachricht zu geben, daß unſer



König im Begriff ſteht, den Schleswig-Holſteinern in
ihrem Kampfe gegen Dänemark thätige Hülfe zu leiſten, in
dem ſechs der vorzüglichſten bairiſchen Offiziere ſchleunigſt an
den Kriegsſchauplatz abgeſchickt werden. Es ſind ferner aus
der Privatkaſſe des Königs nicht unbedeutende Unterſtutzungen
an einige hier befindliche Schleswiger zur Heimreiſe in ihr Va
terland ausbezahlt worden. Auch kann ich aus ſicherer Quelle
mittheilen, daß die echt deutſchen Schritte der preußiſchen Re
gierung am Bundestage bezüglich auf die Vorgänge in Schles
wig von Seiten unſerer Regierung die lebhafteſte Unterſtützung
inden.ß Altong, d. 6. April. Geſtern zogen hier wieder, wie

den Tag vorher, preußiſche Truppen ein und wurden in der
Stadt wieder auf ähnliche Weiſe empfangen und beher-
bergt. Es waren das FuſilierBataillon vom Regiment
Kaiſer Alexander und das Fuſiller-Bataillon vom Regi
ment z Kaiſer Franz Die Zahl der zuerſt gekommenen
zwei Bataillone wird nur auf ca. 1200 angegeben, und die
geſtern eingezogenen Bataillone mögen auch ungefähr dieſelbe
Mannszahl gehabt haben.

Rendsburg, d. 5. April. Der Chef des General-
ſtabes, Oberſt Fabricius, macht heute Folgendes bekannt:

Das General Kommando der Herzogthümer Schleswig-
Holſtein bringt hierdurch zur öffentlichen Kunde, daß es
bis weiter unmoöglich iſt, ſolche Freiwillige anzunehmen,
welche ſich nicht ſelbſt vollſtändig ausgerüſtet haben.

Geſtern fruüh um 11 Uhr ruckten hier 2 Bataillone des
preußiſchen Garde- Regiments Kaiſer Alexander 1200
Mann ſtark unter dem allgemeinen Jubel der verſammel-
ten Menge ein.

Rendsburg, d. 6. April. Der Stadt Tondern wurde
geſtern Morgens von einem däniſchen Truppencorps von 200
Mann, meiſt Jnfanterie, indeß auch einiger Kavallerie, beſetzt,
nachdem die Einwohner auf Befragen durch den benachbarten
däniſchen Beamten Juſtizra:h Brarſon, der an der Spitze
bewaffneter Bauern ſteht, ihre ſchleswig-holſteiniſche Geſinnung
der angedrohten Occupation gegenüber deklarirt hatten. Ein
Verzeichniß der zu verhaftenden Einwohner iſt dem Anfuührer
des Corps von ſeinem Obern übergeben. Von allen Land-
diſtrikten werden fortwährend bedeutende Opfer für den Dienſt
des Vaterlandes gebracht. Jn der Nacht vom 4. auf den
5. April iſt hier ein preußiſcher Kurier durchgegangen, wie
man vernimmt, um bei dem kopenhagener Miniſterium noch-
malige Schritte zur Anerkennung der Selbſtſtandigkeit der Her-
zogthümer zu thun, damit Preußen nicht gezwungen werde,
zum offenen Friedensbruche zu ſchreiten. Die Stellung
unſerer Truppen betreffend, ſo liegt das Gros der Armee in
Flensburg, das 15. und 17. Bataillon eine Meile nordlich in
der Gegend von Bau. Der kommandirende General hat in
dieſen Tagen die Stellungen inſpicirt und dürfte der erſte An
griff bald zu erwarten ſein. Die HH. v. Szezepacski, Feo-
dor Feenberg und Leopold Arends aus Berlin ſind heute hier
eingetroffen, um Nachrichten einzuziehen, ob und unter wel-
chen Bedingungen ein von Berlin zu entſendendes Freicorps
aufgenommen werden würde. Die Flensburger haben vor
ihrem Hafen eine Einrichtung getroffen, durch welche die da
niſchen Kriegsſchiffe verhindert werden einzulaufen.

chleswig, d. 7. April. Jn Angeln ſoll es mit
der Volksbewaffnung und dem Eifer, den Unabhangigkeitskrieg
nur mit dem Siege oder dem Tode zu beenden, wie früher,
gut ſtehen. Eben ſo weſtlich und ſüdweſtlich von Apenrade,
wo die ganze Bauernſchaft unter der Pike ſteht. Von Angeln
aus ſoll man geſtern einen Verſuch gemacht haben, bei Holl
nis (Ausgang des Flensburger Hafens) eine kleine Ballerie

von Dreipfündern aufzuwerfen. Das Erſcheinen einer däni-
e Kriegsbrigg hat für den Augenblick den Verſuch unter

rochen.
Von der Armee ſind heute ungefähr 70 lauenburgiſche

Jager auf dem Rückwege nach Rendsburg hier durchgereiſt,
man meint, mit Beziehung auf die Neutralitatserklärung
Lauenburgs.

Schweiz.
Der Basler Zeitung entnehmen wir Folgendes: Genf

verlangt von dem Vororte, daß vertragsmaßig das ſavoyiſche
Gebiet von Chablais und Faucigny von eidgenoöſſiſchen Trup
pen beſetzt werde. Nach dem Solothurner Blatt hat die
Regierung von Solothurn den Vorort auf Erwerbung des
Veltlins aufmerkſam gemacht jenes Blatt bemerkt dazu:
Jedenfalls muß die Schweiz darauf dringen, das Veltlin für
ſich zu erhalten, auf deſſen Beſitz ſie ſeit 30 Jahren unaus
geſetzt gegenüber der öſterreichiſchen Jncameration ihre An
ſprüche behauptet hat. Veltlin mit Cleven und Bormio gibt
einen ſchonen Canton von 100,000 Seelen iſt fur die
Schweiz ein militairiſch wichtiger Vorpoſten, ſichert ihr einen
Weg an den Comerſee und vielleicht tractatweiſe an das Mit-
tellaändiſche Meer.

Jtalien.
Mailand. Der unterm 31. März von Lodi aus an

das piemonteſiſche Heer erlaſſene Aufruf Karl Alberts lau
tet alſo: Soldaten! Wir haben den Teſſin überſchritten
und unſere Füße treten den geheiligten Boden der Lombar
dei! Die Pflicht gebietet, daß ich die Munterkeit lobe, mit
der Jhr, die Muühen eines angeſtrengten Marſches nicht
beachtend, innert 72 Stunden mehr als 110 Meilen zuruck
legtet. Viele von Euch, von den äußerſten Grenzen des
Reichs herbeigeeilt, konnten kaum unſere Fahnen in Pavia
einholen. Doch iſt jetzt keine Zeit, an Ruhe zu denken;
wir werden uns derſelben nach dem Siege freuen. Solda-
ten! Groß und erhaben iſt die Sendung, zu der uns die
göttliche Vorſehung in ihren hohen Beſchluſſen gerufen hat.
Wir ſollen unſer gemeinſames Vaterland, dieſen gehelligten
italieniſchen Boden, von der Gegenwart des Fremden, der
ſeit mehreren Jahrhunderten denſelben zertritt und unter-
druckt, befreien. Die künftigen Zeitalter werden uns be
neiden um die edeln Lorbeeren, die Gott uns verheißt. Ja
wenigen Tagen, ja in wenigen Stunden werden wir dem
Feinde gegenuberſtehen. Zum Siege verhilft Euch der Ge
danke an Euern achthundertjährigen Ruhm und an die
Thaten des mailaändiſchen Volkes, verhilft Euch der Ge
danke, daß Jhr italieniſche Soldaten ſeid. Es lebe Jta-
lien!“ Karl Albert.

Wahrend Karl Albert gegen Oeſterreich zu Felde zieht,
pflanzt Chambery und Savoyen die Fahne der Republik
auf, und zwar, um ſich mit Frankreich zu vereinigen. Auch
das Chablais, am ſudlichen Ufer des Genferſees, erhebt
ſich, und zwar verlangt es Vereinigung mit der Schweiz.

Das Mailänder Bulletin vom 1. April früh lautet:
Die Vorhut des piemonte ſiſchen Heers von dem bereits

ungefähr 40,000 Mann den Ticin überſchritten haben, ſtand
am 31. März unter General Trotti in Crema; am 1. April
muß der Kern des Heers unter dem König ſelbſt in Crema
eintreffen. Die O ſterreicher ſcheinen ſich gen Verona zu
ziehen; das offene Feld zu halten wird ihnen durch die
Ueberſchwemmungen des Flachlandes unmoöglich gemacht.
Daſſelbe Bulletin vom 1. April Abends ſagt: die Oeſterrel
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cher ſeien 4 Miglien jenſeits Brescia, über St. Eufemia
hinaus das vom 2. April endlich Geſtern bewegte ſich
Radetzky mit 6000 Mann von Montechigro über Deſenzano
nach Verong; voran gingen ihm Commiſſäre, welche überall
zur Auflöſung der Nationalgarde u. ſ. w. aufforderten;
Mord und Plunderung fielen nicht vor. Jn Verona wer-
den ſich 22,000, in Peschiera 2500 Mann ſammeln.

Die öſterreichiſche Beſatzung von Piacenza hat am 25.
März in Folge eines Vertrags mit dem Gouverneur dieſen
Platz und deſſen Citadelle geraumt. Die proviſoriſche Regie-
rung hat die Schleifung der Citadelle beſchloſſen. Das oſter-
reichiſche Beſatzungsrecht beruhte bekanntlich auf den wiener
Vertragen. Der Herzog war am 26. März noch in Parma,
ſcheint aber machtlos und durch die proviſoriſche Regierung
paralyſirt.

Jn Neapel iſt das Miniſterium Serra Capriola ge-
fallen es wurde ein neues Cabinet gebildet, welches aber nur
unter der Bedingung annehmen wollte, daß die Kammern con-
ſtituirende waren und das Recht hatten, die Verfaſſung zu
veraundern. Der Koöönig trug Bedenken, darauf einzugehen.
Man glaubte, daß, wenn er nicht nachgibt, bedenkliche Er-
eigniſſe erfolgen werden. Als die Nachricht von dem Aufſtand
in Mailand nach Neapel kam, war der Konig durch eine
Volksbewegung gezwungen worden, Truppen und Freiwillige
nach der Lombardei abzuſchicken und zu dieſem Behufe ſofort
die Dampfſchiffe flott machen zu laſſen. Zweihundert neapo-
litaniſche Freiwillige ſind bereits in Genug angekommen. (N. C.)

Frankreich.
Paris, den 3. März. Trotz des Widerſpruchs des

„National“ wird als beſtimmt verſichert, daß General Ca-
vaignac eben ſo wie nachher auch General Changarnier das
Kriegsminiſterium abgelehnt haben. Beide machten zur Be-
dingung, daß zuvor eine bedeutende Truppenzahl hierher ge-
legt werden müſſe. Mit Erſterem unterhandelt die proviſori-
ſche Regierung jetzt durch den Telegraphen.

Nach heute aus Toulon angelangten Briefen ſollte die
ganze Flotte des Mittelmeeres am 1. April unter Segel gehen.

Die Regierung ſoll Abd-el-Kader das Schloß zu Pau
zum Wohnſitze angewieſen und ihn ermachtigt haben, ſowohl
ſeine Familie, als ſammtliche Dienerſchaft, welche ihm nach
Frankreich folgte, dorthin mitzunehmen.

Ja St.-O mer iſt eine royaliſtiſche Meuterei vorgefal-
len; die Statue des Herzogs v. Orleans auf den Waffen-
platze gab dazu den Anlaß. Der neue Stadtrath wollte ſie
wegnehmen laſſen das Volk aber verſammelte ſich um die
Bildſaäule, ſang Lieder zu Gunſten des Prinzen und ſtieß
drohende Rufe gegen den Adjuncten aus welchen man als
der Urheber des Wegſchaffungsplanes betrachtete. Nur mit
großer Mühe konnte das Haus des Adjuncten vor der Volks
wuth geſchutzt werden.

Paris d. 4. April. Eine telegraphiſche Depeſche aus
Bayonne theilt der proviſoriſchen Regierung mit, daß der
Herzog und die Herzogin von Montperſier am 2. dieſes im
Hafen von St. Sebaſtian gelandet ſind.

Herr von Lamartine erklärt im Namen der proviſori-
ſchen Regierung, dieſelbe habe weder mittelbar noch
unmittelbar die Angrfffe gegen das belgiſche Territorium
unterſtützt. Der „Montiteur“ findet es ſonderbar, daß,
während die deutſchen Flüchtlinge, welchen die proviſoriſche
Reglerung wie den Belgern Polen und Savoyarden Waf-
fen und Geld verweizert habe, unſere Regierung anklaz

et

e

die Sache der Republik zu verrathen, dieſelbe in
Deutſchland beſchuldigt werde, das Völkerrecht gegen be
ten,

freundete Regierungen zu Der ZLConſtitution
nel“ beklagt ſich mit großer Entruſtung über die directen
Drohungen, die ſchon jetzt gegen die künftige Nationalver-
ſammlung laut wurden, wenn ſie ſich den Wahlern nicht
in allem fügen wollten. Schon unterzeichne man zu Nan
tes eine Petltion, worin man verlange, die National-
verſammlung ſolle nicht in Paris, ſondern in
einer andern großen Stadt Frankreichs ihren
Sitz haben, und durch eine beſondere Wache ge-
ſchützt werden, die aus allen Nationalgarden
von Frankreich gewählt wurden bekanntlich Forde-
rungen der Girondiſten vor den unglucklichen Mai- und
Junitagen im Jahre 1793). Jn der ganzen Bretagne wur
den, wie man ſage, ähnliche Petitionen unterzeichnet. Nun
wurden zwar dieſe Befurchtungen und die Vorſtellung, die
man ſich von den Zuſtänden unſerer Hauptſtadt in den Pro-
vinzen und im Ausland mache, allerdings übertrieben, doch
wäre man hier des ſchmerzlichen Aufſchubes der Arbeit, der
ohnmächtigen Theorien und der beſtändigen Umzuge durch
die Straßen herzlich muüde. Die Republik ware nicht ein
Spaziergang ohne Ende, ſondern eine regelmäßige Regie-
rungsform. Uebrigens werde Paris und ohne Zweifel auch
die proviſoriſche Regierung die Unabhängigkeit der kuünfti-

gen Verſammlung zu ſchützen wiſſen.

Paris d. 5. April. Die proviſoriſche Regierung hat
zwei irlaändiſche Deputationen empfangen. Die eine beſtand
aus S. O'Brien, O'Gorman und M'Donald, den Vertretern
von Jung- Jrland. Sie druckten die Hoffnung aus, bald
dem Joche von Großbritannien zu entkommen und von ihrem
Heerde das Elend zu entfernen, zu welchem eine habgierige
und herzloſe Oligarchie ſie ſeit mehreren Jahrhunderten ver-
damme. Hr. Lamartine antwortete den drei Rednern, daß
Jrland von Frankreich als eine unglückliche und hungernde
Schweſter geliebt werde er gab ihnen aber zu verſtehen daß
die gegenwartige Regierung der Republik, ihrer Politik treu,
obgleich ſie den Bemühungen der Wiedergeburt Beifall zolle,
dennoch ihnen nicht materiell zur Bekämpfung Englands bei-
ſtehen werde. Auch eine Deputation ſpaniſcher Demokraten
wurde von der Regierung empfangen, der ſie eine Adreſſe
der Bevölkerung von Saragoſſa uüberreichte. Die Antwort,
welche Hr. Lamartine der Deputation gab, rief lauten Bei-
fall hervor.

Hr. Lamartine hat einer Deputation der Februar Ver-
wundeten angezeigt, das Schloß zu Meudon ſolle zur Auf-
nahme der bürgerlichen Jnvaliden beſtimmt und das Tuillerieen
ſchloß der Sitz der Regierung und das Sitzungslocal der Na
tionalver ſammlung werden.

Die proviſoriſche Regierung hat geſtern Abend auf die
beiden Haupteiſenbahnen Orleans- und Centralbahn
Sequeſter legen laſſen. Den Bahnadminiſtrationen iſt die
Weiſung zugegangen, die Geſammtverwaltung beider Linien
trete ſofort unter das Miniſterium der Staatsbauten. Dieſe
Maßregel iſt zwar nur proviſoriſch, aber ſie wird als der An-
fang einer Menge ahnlicher Schritte angeſehen. Ueber den An
kaufspreis der übrigen Bahnen und Actienunternehmungen
ſind Regierung und Actionaäre noch nicht einig. Dieſer uner-
wartete Schritt hat übrigens die Handelswelt ſehr unangenehm
ergriffen.
nicht mehr im Stande die Transportzüge zu ſchützen. Zu
e werden die Rechte und Anſprüche der Actionäre vorbe-

halten. e
Als Grund wird angegeben, dieſe Bahnen waren
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Spanien.
Madrid, den 29. Maärz. Die Ruhe iſt nicht mehr ge-

ſtort worden. Die Generale van Halen, Nogueras und Ruiz
haben Befehl erhalten, Madrid zu verlaſſen. Das Kriegsge-
richt hat zwei der verhafteten Meuterer zum Tode verurtheilt,
die Königin aber hat ihnen das Leben geſchenkt. Die Geſand-
ten von Frankreich und England ſollen ſich kraftig fur ſie ver
wendet haben. Eine Maſſe von Waffen, Patronen c. ſind
in den Hauſern weggenommen worden.

(Eingeſandt.)
Folgende Adreſſe iſt, von 50 Geiſtlichen unterzeichnet, an

den neuen Cultusminiſter, Grafen Schwerin, abgegangen:

Die Ernennung Eurer Excellenz zum Miniſter des Cul-
tus im Preußiſchen Vaterlande, hat uns, die unterzeichneten
Geiſtlichen aus der Umgegend von Magdeburg und Halle, mit
ſo lebendiger Freude erfullt, daß wir der machtigen Bewegung
des Jnnern nothwendig einen Ausdruck geben, und Jhnen
unſere Gefühle und Hoffnungen darlegen muſſen.

Eure Excellenz kennen beſſer, als wir es zu ſchildern ver-
moögen, das Syſtem des jetzt abgetretenen Miniſterii der geiſt-
lichen Angelegenheiten. Aber die Folgen, welche jenes Syſtem
uüber Geiſtliche und Gemeinden, Kirche und Staat gebracht
hat, können Sie unmöglich ſo deutlich ſehen, als wir, die ge-
ſeufzt haben unter den faſt unerträglichen Laſten.

Das vorige Miniſterium hat an die Stelle der Union
wieder die Confeſſion und an die Stelle der freien wiſſenſchaft-
lichen und kirchlichen Entwickelung den Symbolzwang geſetzt.

Es hat zu dieſem Zwecke mit weltlichen Waffen einge
griffen, und Geiſtiges ungeiſtig gerichtet. Den Grundgedan-
ken der Union die Toleranz, hat es als unchriſtlich gebrand-
markt, mit Miniſterial-Dekreten und Conſiſtorial-Erlaſſen
uber Wahrheit, Evangelicität, Kirchlichkeit entſchieden und
durch Maaßregeln bureaukratiſcher Willkuhr Das beſtimmen
zu durfen gemeint, was nur der Geiſt der Kirche, die frei
organiſirte Geſammtheit der Gemeinde entſcheiden darf.

Der Rationalismus vor Allem, in allen ſeinen Geſtal-
tungen welchem die Kirche, ſo gewiß er nicht alleinige Be-
rechtigung darin hat, doch unendlich viel verdankt, auch der
philoſophiſche Rationalismus, auch die Richtung der neuern
theologiſchen Wiſſenſchaft, auch die kritiſch hiſtoriſche Schule
wurde als unberechtigt behandelt, und die Vertreter deſſelben
zuruckgeſtellt, verfolgt, belauert, von ihren Aemtern entſetzt,
und, wie einſt in alter romiſch- katholiſcher Zeit, aus der Kirche
getrieben. Religionslehrer ſogar auf Gymnaſien, und die Man-
ner der Theologie auf den Univerſitäten mußten ſich altkirch-
licher Purifikation unterwerfen! Keine Beſchwerde, keine
Volksſtimme fand Gehor! Jn unbegreiflicher Verblendung
wurden alle Bitten zuruckgewieſen, und alle Forderungen der
Wiſſenſchaft und des Lebens, als hoher und hochſter Beruck-
ſichtigung unwerth, zur Seite geſchoben. Planmaßig ging
man, im Widerſpruche mit dem Grundprinzipe der evangeli-
ſchen Kirche, darauf aus, eine Partei, die ſogenannte altglau-
bige, zur Kirche ſelbſt zu machen.

Die nothwendige Folge dieſes Syſtems war Muthloſig-
keit, Jndifferentismus und Depravation bis zur Heuchelei!

Viele verzagten an geſunder thatkraftiger Reform und
ſagten ſich von der erſtarrten Symbol- Kirche los.

Wie ſollten wir da nicht froh Eurer Excellenz Ernennung
begruüßen, als den erſten Lichtſtrahl eines neuen Tages auch
fur das kirchliche Leben

Sie ſind uns bekannt durch die GuſtavAdolfStiftung,
durch die Landesſynode, durch den Vereinigten Landtag. Wir
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wiſſen, wie Sie die Rechte der Gemeinden achten, wie Sie
die freie Entwickelung wollen im Gegenſatz zu einem verknoö
cherten Dogma.

So vertrauen wir denn Eure Excellenz werden mit allen
Kraften und ſchleunigſt dahin wirken, daß die Kirche ſich
auf den breiteſten Unterlagen einer Presbyterial-
und Synodal- Verfaſſung in Freiheit und Selbſt
ſtaändigkeit erbaue.

So allein wird ſie die hinausgedräangten Glieder wieder
gewinnen und ſich in eine, das ganze Deutſchland umfaſſende
National- Kirche einreihen können.

Halle den 3. April 1848.

(Eingeſandt.)
BVeifallsruf

als Antwort auf »die Anſprache an die Lehrer der Prov. Sachſeng,
(in der Beilage zu Nr. 82 des Couriers).

Mit hoher, reiner Freude hat Einſender dieſes und mit
ihm gewiß tauſende preußiſcher Lehrer die »Anſpraches an die
Lehrerwelt vernommen und von ganzem Herzen gebilligt.
Wie könnte es anders ſein? Jn den großen Tagen, wo alle
guten Beſtrebungen mit neuem Muthe und neuer Hoffnung auf
genommen und fortgeführt werden, wo im friſchen, freien Wir
ken Jeder ſeine Kräfte üben kann: da muß es ja dem deut-
ſchen Lehrer das Herz mächtig bewegen, um ſo mächtiger, als
er in ſeiner Fortſchrittsbahn ſo oft gehemmt, niedergedrückt und
verkannt wurde. Darum ja! wir wollen uns nun bewegen!
Nicht auf revolutionairer Bahn und nicht in geſetzloſem Trei-
ben auch kein Utopien wollen wir erjagen aber wir wollen
uns bewegen ruhig und feſt mit Zurückweiſung alles deſſen,
was uns darin knechten wollte. Wir wären ja für das freie
deutſche Volk forder untüchtig, wenn es bei uns nicht ſo ſein
ſollte. Darum hier die Bruderhand zum ſchönen, längſtbedürf-
tigen Bunde! Alle echten Lehrerherzen werden den Handſchlag
mit Freuden genehmigen und die Sache bethätigen. Und
ſo wollen wir denn darauf rechnen, daß die Lehrer von Halle
einen nähern Aufruf zu den Tagen kurz nach Oſtern ergehen
laſſen. Wenn dann auch noch keine Deputirten erſcheinen ſoll-
ten, ſo werden doch eben alle die Lehrer ſelbſt kommen die
ihr Herz dahin zieht. Nehmt keinen Anſtand Brüder! Un
ſere Sache iſt Gottes Sache und auch die Sache des Volkes.

Ein preuß. Lehrer.

(Eingeſandt.)
Gemeinnützige Anzeige.

Wer Luſt hat in Landsberg eder Umgegend die Veredlungs-
kunſt der Obſtbäume zu lernen und ſich über die Grundſätze der
Baumzucht zu belehren, findet unentgeltlich Unterricht in der
Pfarrwohnung zu Landsberg, und zwar jeden Sonntag Nach-
mittags 3 Uhr. Auch die Geringſten ſind willkommen wenn
ſie nur ſittlich rein erſcheinen. Koſten werden auf keinen Fall
verurſacht.

Landsberg, den 7. April 1848. Paſtor Dufft.

Allgemeine Verſammlung
Dienstag den 11. April Abends Uhr

im Hotel zur Eiſenbahn.
Gegenſtände: Die Mahlſteuer und die Arbeiterver-

hältniſſe. JGödecke. Schwetſchke. Haſemann.



Bekanntmachungen.
Mühlen- Verkauf.

Sonnabend den 22. April er.
Nachmittags 2 Uhr

ſoll die dicht an der Berlin-Halleſchen
Chauſſee, zwiſchen Gräfenhainichen und
Wittenberg, beim Dorfe Radis bele-
gene Landmühle, beſtehend aus 2 Mahl-
gängen Oel und Schneidemühle, ſehr
frequent, mit einer ſtarken Waſſerkraft ver
ſehzen, 18 Fuß rheinl. Maaß Gefälle, ſämmt
lichen ſehr guten Wohn und Wirthſchafts-
gebäuden, ſo wie die dabei befindlichen gro
ßen, ſehr nutzreichen Gärten an Obſt, Ho-
pfen, Heu und andern Früchten (die Hopfen-
erndte beträgt jährlich circa 15 16 Wispel,
die Heuerndte jährlich circa 12 13 Fuder)
ferner 25 Morgen ſehr guten unterm Pfluge
getriebenen Acker, aus freier Hand und
ohne Auszug, öffentlich an den Meiſtbie-
tenden verkauft werden.

Kaufluſtige werden daher eingeladen, ſich
am gedachten Tage zur angegebenen Stunde
in der obengenannten Mühle einzufinden,
ihre Gebote abzugeben und den Zuſchlag zu
gewärtigen.

Prettin, den 5. April 1848.
Jm Auftrage des Beſitzers:
der beſtallte Kommiſſionair

A. Liebmann.

Guts- Verkauf.
Das im Dorfe Hohndorf bei Pret-

tin im Kreiſe Torgau unter Nr. 2 be-
legene Gut, mit circa 200 Morgen gutem
Acker und Wieſen ſoll mit ganzer gut ſte-
hender Saat und ſämmtlichem todten und
lebenden Jnventarium

Dienstag den 25. April 1848
Vormittags 11 Uhr

in der Noak'ſchen Schenkwirthſchaft da-
ſelbſt aus freier Hand öffentlich meiſtbietend
verkauft werden.

Kauf und Zahlungsfähige werden hierzu
ergebenſt eingeladen.

Prettin, den 5. April 1848.
Jm Auftrage des Beſitzers:

der beſtallte Kommiſſionair
A. Liebmann.

Nordhäuſer und Quedlinbur-
ger reinen Getreide-Vranntwein,
beſten gereinigten Branntwein,
Aquavite, Liqueure und Rum in Ox-
hoften, Eimern, Ankern und Quartten ver
kauft zu den billigſten herabgeſetzten Prei-
ſen und empfiehlt den Wiederverkäufern
zum Markt n
die Deſtillation von W. Fürſtenberg.

Schöne gebackene Pflaumen empfiehlt be

ſtens und billigſt W. Fürſtenberg.
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Kleeſaamen, rothen und weißen,
auch franzöſiſche Luzerne empfiehlt

Carl Brodkorb.
Gelbes Wachs kauft

Carl Brodkorb.
Echte Aſtrachan- Schoten und Erbſen,

ſchönſte Catharinen- Pflaumen friſche ſäch-
ſiſche Tiſchbutter und Bamberger Schmelz-
bvutter, Baierſchen Malzzucker in Platten
und Bonbons, Baierſches Lagerbier auf
Flaſchen, franzöſiſchen Sirop Capillaire und
Selterwaſſerpulver, Tafelbouillon, fetten
Schweizer und Limburger Käſe, echten
Mocca-Kaffee, billigſt bei

Carl Brodkorb.

Es r e e eDaß die in der Gießerei des Herrn z
S Zeitheim in Naumburg für die
e Gemeinde Zeuchfeld neu angefertigteg
Segroße Feuerſpritze mit 60 Ellen Schlauch z
und Rohr ſowohl, als auch eine kleine

melallene Handſpritze, bei den vielfach
angeſtellten Proben ſich als ſehr gut

S bewährt und die volle Zufriedenheit derz
Se ganzen Gemeinde und aller Sachver
Sſtändigen, welche ſie unterſuchten, er z
Slangt hat, wird hiermit zur weiterng

Empfehlung des Herrn Zeitheim al
len Spritzenbedürftigen bekannt gemacht. z
8 Jm Namen obiger Gemeinde:

der Ortsvorſtand daſelbſt.

S e e
C Die Schirmfabrik von W. H.

Wendeborn in Halle a/S., Neumarkt,
kauſt fortwährend alte Schirme zum höch-
ſten Preis.

Horn-Concert
Dienstag Nachmittags 3 Uhr in der

Weintraube.

Seit dem 1. April d. J. erſcheint
für den Bitterfelder Kreis ein

eignes Kreisblatt.
Man abonnirt bei dem Unterzeichneten vier
teljährlich mit 7 6 H. Anzeigen wer-
den bis Donnerstag Mittag jeder Woche
angenommen.

J. G. Schenke,
Buchdruckerei- Beſitzer in Bitterfeld.

Einige Reparaturen am Pfarrgehöfte
zu Capelle ſollen an den Mindeſtfordern-
den verdungen werden. Unternehmungslu-
ſtige werden hiermit eingeladen ſich den
12. d. Mts. Nachmittags 2 Uhr in der
Wehnung des daſigen Erbrichter Herrn
Bannicke einzufinden.

Bei dem Schmiedemeiſter Senff auf dem
Neumarkt Nr. 1287 ſteht ein neuer ſtarker
zweiſpaännigtr Leiterwagen mit eiſernen Achſen
und ſchmalen Felgen, vorzüglich für Deko
nomen paſſend, zum Verkauf.

Jn der Nähe des Marktes iſt eine Woh
nung Bel Etage, beſtehend 'aus 3 Stuben,
4 Kammern Küche und Zubehör auch auf
Verlangen Pferdeſtall und Wagenremiſe, zum
1. Mai oder zu Johanni zu vermiethen.
Nähere Auskunft ertheilt Ebert, Leipziger-
ſtraße Nr. 282.

Ein brauner Jagdhund iſt am 9. d. M.
zugelaufen bei Hertzberg in Paſſendorf.

Eine große Auswahl ein und zweiſchläf
rige Federbetten, neue und gebrauchte, ſind
wieder zu haben bei C. Ernſt,

Troödel Nr. 780.

Eine ſehr gute Brenn Maſchine und meh
rere große und kleine Wäſchplätten ſind zu
verkaufen bei C. Ernſt,

Troödel Nr. 780.

Ein Rittergut, eine Stunde von Halle
gelegen, mit 250 Morgen der beſten Felder,
ſteht ſofort zu verpachten. Näheres bei
Supprian in Halle Nr. 283.

Die Steingut Fabrik
zu Halle vor dem Kliausthore Nr. 2190b,
Stadt Köln, empfiehlt ihr Lager zur geneig
ten Berückſichtigung. C. J. Stengel.

Die Ofen Niederlage
zu Halle, kleine Ulrichſtr. Nr. 1021, iſt in
allen Sorten wieder vervollſtändigt und em
pfiehlt ſich beſtens C. J. Stengel.

Eine große Quantität Kümmel Pflanzen
ſind zu verkaufen.

Schafſtedt, d. 9. April 1848.
Auguſt Grimm.

Vermiethung.
Ein Laden nebſt Wohnung und Räume

iſt zu vermiethen gr. Steinſtr. Nr. 130.

20,000 Thlr. bis 25,000 Thlr. ſind auf
ein Gut von hinreichendem Werthe auszulei-
hen und 2500 Thlr. werden gegen erſte Hy
pothek auf ein zu 9000 Thlr. taxirtes Haus
zu leihen geſucht durch A. Linn in Halle,
Lucke Nr. 1386.

4000, 2500, 1500, 1000, 600, 500,
200 Thlr ſind auszuleihen durch den Secre
tair Kleiſt, große Klausſtraße Nr. 896.

Zur Benachrichtigung für Auswärtige.
Jm ſchwarzen Bär ſind eingetroffen: die Her
ren Kaufleute und Fabrikanten Krach, Hei-
nicke, Pfabe, Steckner, Muthreich,

Anſchlag und Be ter, Schärfe, Degenhardt,
ARogunges ſind daſ.lbſt einzuſehen.

Corb, Bretſchneider, Nurnberg, Pe
Mühl-

haus und Küchenthal.

a n
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Zeige hierdurch ergebenſt an, daß ich zum bevorſtehenden

Roßmarkt, den 13. und 14. April in meinem Zelt mit war-
men und kalten Speiſen und Getraänken beſtens aufwarten
werde. Alicke.

1846r Moſelwein.
Von dieſem beliebten Tiſch und Bowlenweine habe ich eine große Partie am La

ger und verkaufe von heute ab die Flaſche à T Sgr. exel. Glas,
bei größeren Quantitäten noch billiger. Auswärtige Aufträge führt prompt aus

die Weinhandlung von Fr. Kühl.
Eine große Auswahl von Kutſchwagen

und Geſchirr empfiehlt
L. Kathe, Wagenfabrik.
Leipzigerſtraße Nr. 322.

Feldſchlößchen.
Morgen, Mittwoch, Geſellſchaftstag.

Holl. Ranunkeln
empfiehlt C. H. Riſel.

Jn größter Auswahl neue und
ebrauchte Kutſchwagen und Ge-

ſchirre zu dem billigſten Preis.
C. Koch, Steinweg,

am Waiſenhauſe.

Colonia.
Kölniſche Feuer-Verſicherungs-o Seuche s

Nachdem der Senator Herr Exter hier
die Agentur der oben bezeichneten Geſell
ſchaft freiwillig niedergelegt hat, iſt mir
dieſelbe von Seiten der Direction übertra-
gen worden ich empfehle mich demnach
dem geehrten Publikum zur Annahme von
Verficherungen ganz ergebenſt und ertheile
gern jede zu wünſchende Auskunft.

Pretſch a/Elbe, am 8. April 1848.
A. Schreyer, Holzhändler.

Einen Lehrling von anſtändiger Erzie-
hung mit den nöthigen Schulkenntniſſen
verſehen, ſucht der Kaufmann

F. W. Rüprecht.

Jn der Buchhandlung von C. Huch
in Quedlinburg iſt zu haben:

Deutſchland.
Sech s Lieder

von
Hermann Daum.

Stahlfedern
aus beſten Fabriken à

Gros 4 bis 2
halte ich ſtets Lager.

J. G. Gross.

r

Handlungs und Wirthſchafts-
bücher,

liniirt und weiß in allen Formen und
Stärken, gut gebunden ſind in größ
ter Auswahl auf Lager, und halte ſelbige
billigſt empfohlen.

Aufträge jeder Art Liniatur- Arbeit wer-
den durch meine Maſchinen jeder Zeit auf
das Schnellſte, Sauberſte und Billigſte nach
Angabe ausgeführt. J. G. Grosse.

Mein Lager von BVettzeugen,
Barchenten und Drells eigner
Fabrik, ſowie Vielefelder, Hanf-
und Hauslkeinwand von Hand-
garn, empfehle ich unter Zuſicherung der
reellſten und billigſten Bedienung.

A. F. Bila,
große Steinſtraße Nr. 181 neben

W. Brunzlow Sohn.
Offenbacher Filz- und Seiden-

Hüte, für 18A8, ſowie auch
graue Sommerhüte empfiehlt

C. Beyer,
große Ulrichsſtraße Nr. 74.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Bettfedern-Verkauf.
Jch mache ergebenſt bekannt, daß ich

von allen Sorten feingeriſſenen böhmiſchen
Bettfedern und Daunen, Schwanenfedern
und Schwanendaunen großen Vorrath lie
gen habe, bis zum 15. dieſes Monats ſelbſt
hier bin, und wegen meiner Nachhauſereiſe
zu möglichſt billigen Preiſen verkaufen
werde. Mein Lokal iſt im Gaſthof zum
ſchwarzen Adler vor dem Steinthor.

Joſeph Pöſchl,
Bettfedernhändler aus Böhmen.

Ein ſtarkes Pferd, Einſpänner, iſt zu
verkaufen Märkerſtraße Nr. 458.

Geſunde Kartoffeln aller Art in Wis-
peln kaufe ich zum höchſten Preis, und
bitte Verkäufer ſich baldigſt bei mir zu
melden.

Gräbner, Getreidemäkler.
Petersberg Nr. 1476 am Gottesacker.

Donnerstag und Freitag, zu den Vieh
marktstagen, ladet zu friſchem Kuchen und
Tanzvergnügen ein

J. Schlemmer in Diemitz.
Es ſteht eine Stube nebſt Kammer in

der Fleiſchergaſſe Nr. 1181 zu vermiethen
und kann ſogleich bezogen werden.

Madler, Rentier.

Eine Partie Haferſpreu iſt zu verkau
fen Rathhausgaſſe Nr. 238.

Zwei Stuben ſind zu bevorſtehendem
Jahrmarkt zu vermiethen große Steinſtraße
Nr. 175.

Mittwoch den 12. April
Abends 7 Uhr

Bürgerverſammlung zu Wettin.
Um zahlreichen Beſuch wird gebeten

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Meine liebe Frau Carolina, geborne
Alberts, iſt heute früh 13/, Uhr von ei-
nem geſunden und muntern Mädchen raſch
und glücklich entbunden.

Bruckdorf, den 10. April 1848.
Wilhelm Bechtold.
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Beilage zu Nr. 86
des

Couriers, Halliſcher, Zeitung für Stadt und Land
Dienstag, den II. April 1848.

Bekanutmachung der Beſchlüſſe
der zu Frankfurt a. M. am 31. März und I. bis 4.
April 1848 abgehaltenen Verſammlung zur Vorbereitung

der deutſchen conſtituirenden Nationalverſammlung.

Das zu Frankfurt a. M. abgehaltene Vorparlament
hat über die nachfolgenden Gegenſtände Beſchluſſe gefaßt.
Wir theilen ſie dem deutſchen Volke mit.

Aufgabe der Verſammlung.
Die Verſammlung hat ihre Aufgabe darin erkannt die

Art und Weiſe feſtzuſtellen, in welcher die conſti-
tuirende Nationalverſammlung gebildet werden
ſoll. Sie hat dabei ausdrücklich ausgeſprochen daß die
Beſchlußnahme uüber die kunftige Verfaſſung Deutſch-
lands einzig und allein dieſer vom Volke zu erwählen-
den conſtituirenden Nationalverſammlung zu uüberlaſſen ſei.

Das Bundesgebiet.
Schleswig, ſtaatlich und national mit Holſtein un-

zertrennlich verbunden, iſt unverzuglich in den deutſchen
Bund aufzunchmen und in der conſtituirenden Verſamm-
lung gleich jedem anderen deutſchen Bundesſtaate durch
freigewählte Abgeordnete zu vertreten.

Oſt- und Weſtpreußen iſt auf gleiche Weiſe in den
deutſchen Bund aufzunehmen.

Die Verſammlung erklärt die Theilung Polens fur
ein ſchmachvolles Unrecht. Sie erkennt die heilige Pflicht
des deutſchen Volkes, zu Wiederherſtellung Polens mitzu-
wirken. Sie ſpricht dabei den Wunſch aus, daß die deut-
ſchen Regierungen den in ihr Vaterland ruckkehrenden Po-
len freien Durchzug ohne Waffen und, ſo weit es nothig,
Unterſtützung gewähren mögen.

Zahl der Volksvertreter in der deutſchen eon-
ſtituirenden Verſammlung.

Auf je 50,000 Seelen wird ein Vertreter zur deut-
ſchen conſtituirenden Verſammlung gewahlt.

Ein Staat mit wenizer als 50,000 Seelen wahlt ei-
nen Deputirten.

Bei Berechnung der Seelenzahl iſt die letzte Bundes-
matrikel maßgebend.
Wahlart der Abgeordneten zur deutſchen eon-

ſtituirenden Verſammlung.
Jn Betreff der Wahlart gelten fur jedes der deut

ſchen Länder folgende Bedingungen
Die Wahlberechtigung und Wählbarkeit darf

nicht beſchränkt werden durch einen Wahlcenſus, durch
Bevorrechtung einer Religion, durch eine Wahl nach be
ſtimmten Ständen.

Jeder volljährige, ſelbſtſtändige Staatsangehoö-
rige iſt wahlberechtigt und wählbar.

Der zu Wahlende braucht nicht dem Staate anzuge-
hören, welchen er bei der Verſammlung vertreten ſoll.

Die politiſchen Fluchtlinge, die nach Deutſchland zuruck
kehren und ihr Staatsburgerrecht wieder antreten ſind
wahlberchtigt und wahlbar.

We

Jn allen übrigen Beziehungen iſt es jedem einzelnen
deutſchen Staate überlaſſen auf welche Weiſe er die Wah
len zu ordnen angemeſſen findet; die Verſammlung erachtet
jedoch die directe Wahl im Prinzipe fur die zweckmäßigſte.
Ort der eonſtituirenden Nationalverſammlung.

Die conſtituirende Nationalverſammlung hält ihre
Sitzungen in Frankfurt a. M.

Zeit des Zuſammentritts.
Das Wahlgeſchaft iſt von den einzelnen Staaten in der

Art anzuordnen, daß die Nationalverſammlung am 1. Mai
dieſes Jahres ihre erſte Sitzung halten kann.

Permanenter Ausſchuß der Verſammlung
Die gegenwärtige Verſammlung wahlt einen permanen-

ten Ausſchuß von funfzig Mitgliedern, der bis zum Zuſam
mentritt der conſtitutirenden Verſammlung in Frankfurt am
Main verweilt.

Der Ausſchuß wird aus den Mitgliedern der Verſamm-
lung in der Art gewählt, daß jeder Wahlzettel funfzig Per
ſonen bezeichnet, in Betreff derer die Verſammlung voraus-
ſetzt, daß jeder Wählende alle Theile des Vaterlandes in
dem Ausſchuſſe vertreten ſehen wolle.

Dieſer Funfzigerausſchuß iſt beauftragt:
die Bundesverſammlung einzuladen mit ihm bis zum
Zuſammentritt der conſtituirenden Verſammlung in Ver-
nehmen zu treten;

er iſt beauftragt
die Bundesverſammlung bei Wahrung der Intereſſen
der Nation und bei der Verwaltung der Bundesange-
legenheiten bis zum Zuſammentritt der conſtituirenden
Verſammlung ſelbſt ſtändig zu berathen und die noöthi-
gen Anträge an die Bundesverſammlunz zu bringen;

er iſt beauftragt:
bei eintretender Gefahr des Vaterlandes die gegenwar-
tige Verſammlung ſofort wieder einzuberufen.

Der Ausſchuß wird bei den Regierungen dahin wirken,
daß die allgemeine Volksbewaff nung in allen deutſchen Lan-
dern ſchleunigſt ins Leben gerufen werde.

Der Ausſchuß hat dafür zu ſorgen, daß ihm ſechs
Männer aus Oeſterreich als weitere Ausſchußmitglieder
beitreten.

Die Verhandlungen des Ausſchuſſes mit der Bundes-
verſammlung ſind durch die Preſſe zu veroffentlichen.

Die Verſammlung verlangt, daß der Bundestag, in-
dem er die Angelegenheit der Begründung eines conſtituiren
den Parlaments in die Hand nimmt, ſich von den verfaſ-
ſungswidrigen Ausnahmebeſchlüſſen losſage und die Man
ner aus ſeinem Schooße entferne, welche zu Hervorrufung
und Ausführung derſelben mitgewirkt haben.
Grundrechte und t des deutſchen

olkes.
Die Verſammlung empfiehlt, mit ihrer grundſaätz

lichen Zuſtimmung, dem conſtituirenden Parlamente zur
Prüfung und geeigneten Beruckſichtigung die nachſtehenden
Anträge, welche beſtimmte Grundrechte als geringſtes
Maß deutſcher Volksfreiheit verlangen und die im



deutſchen Volke lebenden Wunſche und Forderungen aus-
ſprechen.

Gleichſtellung der politiſchen Rechte, ohne Unterſchied
des Glaubensbekenntniſſes und Unabhängigkeit der Kirche
vom Staate.

Volle Preßfreiheit.
Freies Vereinigungsrecht.

etitionsrecht.
ine freie volksvertretende Landesverfaſſung mit ent-

ſcheidender Stimme der Volksabgeordneten in der Geſetzge-
bung und Beſteuerung und mit Verantwortlichkeit der Mi-
niſter.

Gerechtes Maaß der Steuerpflicht nach der Steuerkraft.
Gleichheit der Wehrpflicht und des Wehrrechts.
Gleiche Berechtigung aller Burger zu Gemeinde und

Staatsämtern.
Unbedingtes Auswanderungsrecht.
Allgemeines deutſches Staatsbuürgerrecht.
Lehr und Lernfretiheit.
Schutz der perſönlichen Freiheit.
Schutz gegen Juſtizverweigerungen.
Unabhängigkeit der Juſtiz.
Oeffentlichkeit und Muündlichkeit der Rechtspflege und

Schwurgerichte in Strafſachen.
Ferner:
Ein volksthumliches Creditſyſtem mit Ackerbau- und

Arbeitcreditkaſſen.
Schutz der Arbeit durch Einrichtungen und Maßregeln,

um Arbeitsunfähige vor Mangel zu bewahren, Erwerblo-
ſen lohnende Beſchäftigung zu verſchaffen, die Verfaſſung
des Gewerb und Fabrikweſens den Bedurfniſſen der Zeit
anzupaſſen.

Schulunterricht fur alle Klaſſen, Gewerbe und Berufe
aus Staatsmitteln.

Anerkennung endlich der Auswanderung als National-
angelegenheit und Regelung derſelben zum Schutze der Aus
wanderer.

Dank der Verſammlung.
Der Dank der Verſammlung wird ausgeſprochen den

zu Heppenheim und Heidelberg zuſammengetretenen
Männern;

Den Behörden und den Büürgern der Stadt
Frankfurt a. M. fur die gaſtliche Aufnahme und ihre
Anordnungen

Dem Vorſtande der Verſammlung fur ſeine Muühe-
waltung

Der Burgerwehr fur ihren Schutz und den Tur-
nern fur ihre dienſtliche Mitwirkung in der Verſammlung.

Frankfurt a. M., d. 3. April 1848.
Namens des Funfzigerausſchuſſes.

Soiron, als Vorſitzender.
H. Simon, als Schriftfuührer.

(Eingeſandt.)
An die Volkswähler!

Koſtbarſte aller Errungenſchaften! Das Volk iſt frei, iſt
unmittelbar geworden! Kein Gutsherr, keine Körperſchaft drängt
ſich mehr zwiſchen Dich und Deinen König. Ein jeder Deiner
Söhne iſt frei, frei wie es einſt nur die Ritter und Lehnsherrn
waren, unmittelbar gleich den Fürſten und Freiherrn des Rei-
ches! Jhr Alle, die Jhr großjährig geworden, ſeid berufen, mit
Eurem Könige Euch über die Verfaſſung des Vaterlandes zu ver
einbaren, über deſſen Wohl zu berathen, deſſen Geſchicke zu
beſtimmen
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Sei gegrüßt Du alte deutſche Freiheit, mit verſtärkter
Manneskraft erſtanden aus dem 1000jährigen Schlummer des

Lehnsverbandes! Sei geprieſen Du König eines freien, eines deut
ſchen Volkes, kein Oberherr von Land und Leuten, kein Bürger
könig, ſondern ein ächter, hoher Volkskönig! Jhr freien Män-
ner des Volkes, welche Jhr aus Eurer Mitte diejenigen erwählen
ſollt, die demnächſt Eure Vertreter zu beſtimmen haben Jhr edlen
Volkswähler aus allen Ständen und Verhältniſſen wählt nur
die Unbeſcholtenſten, die Redlichſten und Tüchtigſten zu Euren
Wahlmännern und Jhr Wahlmänner laßt Euch durchwehen

von dem Geiſte der göttlichen Freiheit, der da auf Sturmesſchwin
gen einhereilt und ausrottet alles, was faul und dumm, was licht
ſcheu und giftig iſt! Richtet Euer Augenmerk in dem
ganzen Umfang des preußiſchen Staates auf die Männer von
ächter freier Volksgeſinnung, auf die Männer der That, de
ren Leben Euch von der Wahrheit ihrer Worte, die ſie jetzt viel
leicht im Munde führen, ſichere Bürgſchaft giebt auf die wahr
haft leiblich und geiſtig unabhängigen Männer deutſcher
Treue und edler Geiſtesbildung! Jhr aber, die ihr werdet
berufen werden, als Vertreter Eurer Genoſſen, als freigewählte
Abgeordnete eines freien Volkes vor den Thron eines freien
Königs zu treten und mit Jhm in freier Vereinbarung den präch-
tigen und erhabenen Bau unſerer neuen Verfaſſung feſt und ewig
dauernd zu gründen, die Jhr aus dem Trümmern alter verrot
teter Lebens verhältniſſe einen manneskräftigen, wohlgegliederten Frei
heitsſtaat erſtehen machen ſollt o, darum flehe ich Euch
im Namen des Volkes an, ſeid ſtets frei und unabhängig, ſeid
immer eingedenk, daß die Liebe es iſt, welche frei macht und
daß Jhr unmittelbar vor dem Angeſicht ſteht, wie die Prieſter
und die Könige!

Merſeburg, d. 9. April 1848. E. König.
(Eingeſandt.)

Mit Bezug auf Nr. 71 u. 74.
Jedem Rechte ſteht eine Pflicht und jeder Pflicht ſteht

ein Recht gegenuber. Dieſer Grundſatz hat die neuere Zeit
herbeigefuhrt und wird ſie auch halten und weiter leiten.

Der Grundbeſitzer hat das Recht, uüber ſeine Grundſtucke
als Erblaſſer zu verfugen. Dieſes wichtige Recht verbuürgt

ihm der Staat und verlangt dafur Anerkennung und Erful-
lung der Steuerpflicht. Der Grundbeſitzer hat die Pflicht,
Steuern zu geben, aber auch das wichtige Recht im Noth-
falle, oder ſonſt nach Umſtanden, hypothekariſche Schulden
auf die Grundſtucke aufzunehmen. Dies Recht freier Ver
fugung uber die Grundſtucke und dagegen die Pflicht von dem
Grundbeſitz Steuern zu geben, beruhren den Geiſtlichen als
Nutznießer nicht.

Ob es nun fur das Volk ein großer Gewinn geweſen
iſt, daß die Geiſtlichen und Schullehrer auf den Dorfern als
Nutznießer von Grundſtucken durch alle Wechſelfalle des Krie
ges und der Theurung u. ſ. w. hindurch dem Volke in einer
ziemlichen Selbſtſtandigkeit erhalten worden ſind ob die Geiſt-
lichen den geſtatteten Vortheil, die betreffenden Grundſtücke
ſteuerfrei zu benutzen, dem Volke und Staate gewiſſenhaft
durch Belehrung, Erhaltung auf dem religiöſen Standpunkte
und Ausbildung des Rechtsſinnes entſprechend vergolten ha-
ben; daruber mag die Geſchichte Zeugniß geben und ſagen,
wie namentlich in evangeliſchen Landern ſeit der Reformation
das Volksbewußtſein mehr und mehr kraftig und beſonnen ge
worden iſt und welches jetzt die Haltung des Volkes iſt.

Ob es endlich zweckmaßig ſei, dem Stand der Geiſtlichen
und Schullehrer auf dem Lande, in dem das Volksbewußt-
ſein nach einer Richtung hin in eine Spitze auslaäuft, jetzt in
dem Beſitz der Mittel zu ihrer eignen Fortbildung und der
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ſelbſt zu erwägen.

Mittel lihre Haltung zu behaupten um eine Stufe zuruckzu-
ſtellen, das geben wir getroſt allen Beſonnenen und Umſichtigen

Ein Geiſtlicher.

(Eingeſandt.) dAntwort auf die in der zweiten Beilage desHalliſchen Couriers, Nr. 84 befindliche
„Erwiederung.“

Herr Prediger Haſemann hat in Nr. 81 des Couriers
einen Artikel gefunden, den er als einen Angriff auf ſeine
Perſon betrachtet. Der Verfaſſer jenes Artikels war jedoch
ſehr weit davon entfernt, dieſen Glauben herbeizufuhren; hatte
vielmehr einzig und allein die Abſicht, ſich gegen eine An-
ſicht zu verwahren, die ihm bedenklich erſchien. Er hat eine
Sache angegriffen, die in der Perſon des Herrn Prediger
Haſemann ihren Grund gefunden. Allein es iſt in meinem
Artikel keine Zeile, die lediglich auf die Perſönlichkeit des
Vfs. von Nr. 84. zielen konnte. Jch bin um ſo weniger
qualificirt perſönliche Angriffe gegen Herrn Haſemann zu
richten, als ich von ſeiner Wirkſamkeit als Geiſtlicher völlig
un unterrichtet bin, in Bezug aber auf ſeine ſchriftſtelleriſche
und ſonſtige Thatigkeit ihm nur meine Hochachtung bringen
kann, und freue ich mich Gelegenheit erhalten zu haben, dieß
hiemit zu thun.

Inzwiſchen bin ich noch nicht von meiner ſchon ausge-
ſprochenen Anſicht abgebracht, und wenn ich ſelbſt, was ich
nicht thue, das abgedroſchene Spruchwort: Schuſter bleib bei
deinem Leiſten“ unterſchreiben wurde, ſo konnten daraus un
möglich blos die von Herrn Haſemann gezogenen Folge-

rungen hervorgehen. Jch wiederhole, daß ich es fur gefähr-
lich halte, wenn die Geiſtlichen (und ſetze hinzu) als ſolche
nicht auf ihre kirchlichen Pflichten beſchrankt werden; daß ich
es fur gefährlich halte, den Geiſtlichen als ſolchen eine
Thaätigkeit einzuraumen, die ihnen den Weg zu burgerlichen
Staatsaämtern bahnt, ſie endlich in die höchſten Verwaltungs-
zweige, in das Cabinet fuhrt. Und das habe ich einen »Ue-
berreſt der papiſtiſchen Uſurpationen der zeitlichen Rechte welt-
licher Regenten an die Tagesordnung bringen genannt, und
meine, es ſei ſehr verſtandlich geſagt.

Wir ſind darin einverſtanden, daß der Geiſtliche eine
vernunftige Sittlichkeit zu erſtreben habe. Doch meine
ich nicht jene Geiſtlichen und, wie ſich eigentlich von ſelbſt
verſteht, nicht jene Sittlichkeit, auf welche das Wort Spi-
noza's anzuwenden iſt: Homines namque non ut sunt, secd,
ut eosdem esse vellent, concipiunt unde factum est, ut ple-
rumque pro ethica satyram seripserint. Ich verſtehe unter
einer vernunftigen Sittlichkeit keine, deren Baſis nur im
Chriſtenthum, eder in einem andern Thun, ſondern deren
Grundlage in der Menſchlichkeit, und den individuellen
Staatsverfaſſungs Zuſtanden exiſtirt, wohin gehoört: Liebe zum
Vaterlande, Selbſtaufopferung, Selbſtverleugnung, Verlangen
nach wahrer Ehre, und jener Heroismus, den wir nur bei
den Alten finden. Dieſe Sittlichkeit iſt nicht Aufgabe,
dieſe entſteht gleichzeitig mit dem Wachsthum der democrati-
ſchen Principien einer Verfaſſung; ſie findet ihren Culmina-
tionspunkt in der Republik. Die geringſte Sittlichkeit, ſagt
Montesquieu, herrſcht in der Monarchie und Des-
potie. Derſelbe ſagt auch: Autant que le pouvoir du elergeé
est dangereux dans une république, autant est-il convenable
dans une monarchie, sur-tout dans celles qui vont
au despotisme. (De lesprit de loix, T. I. liv. II. c. 4.)
Jch nenne die Sittlichkeit eine Aufgabe der Geiſtlichkeit. Wenn
aber die Volkserkenntniß, die Volksbildung, ſo weit gediehen,

in dieſer Aufgabe die einzige Aufgabe der Geiſtlichen zu er-
kennen, dann wird der gluckliche Zuſtand eintreten, in dem
der Geiſtliche aufhört Geiſtlicher zu ſein, in dem es
keine Kirche, keine Religion, nur Volksbildner giebt, und da
zu entſprechende Anſtalten.

Jch gebe zu, daß der Staat in naher Beruhrung mit
der „Religion“ ſteht allein eine ſtetige Aufgabe ſoll ihm in
der Religion nicht erwachſen: es iſt vor Allem Sache des
Staats die bürgerlichen Intereſſen der Unterthanen wahr zu
nehmen; und die Geſchichte lehrt, daß die Staaten am gluck
lichſten waren, die am Wenigſten in „Religionsangelegenhei-
ten ihre Autorität interponirten. Da wird der Staat erſt
einzuſchreiten haben, wo die in der Verfaſſung begrundete
Redlichkeit und Rechtlichkeit durch die Religion untergra-
ben wird.

Jch denke, dieſe kurz abgeriſſene Antwort wird Herrn
Prediger Haſemann zeigen, daß ich, wie es vielleicht ihm ge
ſchienen haben mag, kein Dunkelmann bin, der mit Miß-
trauen und Groll auf die Liebe ſieht, die man ihm zollt daß
ich nicht mißliebig auf das Schwert ſchaue, womit Sie dem
Obſcurantismus zu Leibe gehen. Dr. Fr. Wilh. Ebeling.

(Eingeſandt.)
Unter der Ueberſchrift: „Ueberbleibſel längſt verſchollener und

doch noch jetzt beanſpruchter Rechte“ befindet ſich in Nr. 76 die-
ſer Zeitung ein Jnſerat, deſſen Jnhalt jeden Verſtändigen indignirt.
Die Ausdrucksweiſe und die Form deſſelben zeigen deutlich auf
welcher Bildungsſtufe der geehrte Einſender ſteht und welches wohl
die Motive dazu ſein können. Es wird darin die Forderung von
5 Sgr. als drückend und willkuhrlich bezeichnet; was ſich
aber bei näherer Betrachtung durchaus nicht rechtfertigen läßt.
Denn wenn man Etwas auf eine ſo einfache Weiſe wie hier die
Ausgabe von 5 Sgr. vermeiden und umgehen kann, iſt es wohl
nicht drückend zu nennen und da in der Ueberſchrift von Rech
ten die Rede iſt und auch anerkannt wird, daß Eximirte und Leh
rer davon frei ſeien, dies alſo doch beſtimmt ſein muß, kann von
keiner Willkühr die Rede ſein.

Wenn ferner geſagt wird, da Eximirte und Lehrer befreit
wären, ſo würde dieſe Abgabe gewöhnlich von den ärmern Einwoh-
nern entrichtet; ſo ſcheint daraus hervorzugehen, daß im Mans-
feldiſchen außer den Eximirten und Lehrern wenige Wohlhabende
wären. Was doch wohl ein großer Jrrthum iſt.

Zuletzt iſt dieſe Abgabe als ein drückender und entehren-
der Unfug bezeichnet. Welcher vernünftige Menſch wird aber
das als einen entehrenden Unfug anſehen, wenn Jemand (in
der Regel doch jährlich nur einmal) 5, 10, 15 Sgr. c. zum
Unterſtützungfonds von Wittwen und Waiſen giebt?

Welcher Zuſammenhang aber zwiſchen dieſer Sache und dem
Beſteuertſeinwollen der Prediger Statt finden ſoll, iſt ſchwer ein
zuſehen z abgeſehen davon daß die Behauptung es ſei kein anderer
Stand ſo begünſtigt als der Predigerſtand eine falſche ſei.

Mit der zuletzt ausgeſprochenen Aufforderung iſt gewiß Jeder
einverſtanden. Aber wahrlich die Ehre, welche die Grafſchaft
Mansfeld ſich in Bezug hierauf erringen ſoll, wird nicht
groß ſein.

Zum Schluß die freundliche Bitte: Möge doch Jeder in
dieſer ernſten und bewegten Zeit ſich hüten durch ähnliche Zurufe
die Unzufriedenheit unter dem Volke noch mehr zu befördern und
dadurch Anlaß zu Ruheſtörungen zu geben. Möge aber auch ein
Jeder kräftig mit Hand ans Werk legen, um wirkliche Uebel-
ſtände zu beſeitigen und entehrenden Unfug, wozu auch Aufwie
gelung gehört, zu verhindern. Geleitsmann.



Bekanntmachungen.
Proeclama.

Aufgebot verlorner Dokumente.
Dem Tuahbagiſten Gottlieb Ferdinand

asper und der Frau Roſine Krüger
eborne Jasper zu Eisleben, iſt:

1) die Obligation des Schulzen und Guts
beſitzer Zacharias Holtſchke, und ſei-
ner Ehefrau, Johanne Charlotte gebor-

ne Keutel zu Oberrißdorf, vom
17. October 1818, über 1200 Cou-
rant, zu 41 verzinsliches Darlehn

2) die Obligation derſelben Schuldner,
vom 6. April 1820, über 800 A Cour.,
zu 4 verzinsliches Darlehn;

für den Ackergutsbeſitzer Gotthilf Gün-
ther aus Döblitz, welche mittelſt

Ceſſion vom 14/16. März 1824 dem
Kaufmann Johann Ludewig Auguſt
Gneiſt zu Wettin, und CEeſſion
vom 4. October 1824, den Geſchwi-
ſtern Gottlieb Ferdinand, Karl Ferdi-
nand, Johanne Friederike Beate und
Karoline Roſine Jasper, abgetreten,

welche Hypotheken im Hypotheken
buche von Oberrißdorf Vol. J. No.
18. pag. 273. und Vol. I. No. 19.
pag. 289. Rubr. III. No. 1 und 2
intabulirt, und worauf 700 aus
der Bürgſchaft vom 16. September
1844 für den Amtsverwalter Frie
drich Zobel zu Eisleben ſubin-
groſſirt ſind,

angeblich verloren gegangen. Auf ihren An-
trag werden hierdurch alle diejenigen, wel
che an dieſe Forderungen und Urkunden als
Eigenthümer, Ceſſionarien, Pfand oder
ſonſtige Briefsinhaber Anſprüche zu machen
haben, edictaliter aufgefordert, ſich binnen
3 Monaten und ſpäteſtens in dem

am 11. Juli 1848 Mittags 12 Uhr
an Gerichtsſtelle allhier anberaumten Ter-
mine zu melden, widrigenfalls ſie mit ih
ren etwaigen Anſprüchen präcludirt werden,
auch die Amortiſation der aufgebotenen Ur-

kunden erfolgen wird.
Auswärtigen werden zur Vertretung die

Herren Juſtiz-Commiſſarien Giſeke, Keil
und Bindewald in Eisleben vorge-
ſchlagen.

Erdeborn, am 14. März 1848.
Gräflich Schwerin'ſches Patrimonial-

Gericht.
Roloff.

Freiwilliger Verkauf.
Gerichts-Commiſſion Schkeuditz.

Das den Erben des Johann Gott-
fried Aßmus zu Altranſtädt, als:
der Wittwe Johanne Roſine Aßmus
daſelbſt und Conſorten zugehörige ſechste
Theil der in Wegwitzer Flur und Aue ge-

12

legenen zuſammen 7 Acker 48 [Ruthen
haltenden Wechſelwieſe, Nr. 12 des Flur-
Hppothekenbuches von Wegwitz eingetragen,
und Nr. 160 a und 160b des Flurbuches
verzeichnet, deren übrigen Theile dem Gaſt
wirth Winkler in Pretzſch und den
Einwohnern Lindner und Runniger
in Altranſtedt gehören abgeſchätzt auf
250 zufolge der nebſt Hypothekenſchein
in der Regiſtratur hier einzuſehenden Taxe,
ſoll

den 28. April d. J. Vormittags
11 Uhr

an hieſiger Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Nothwendiger Verkauf.
Land u. Stadtgerichtaumburg.

Das in hieſiger Stadt sub Nr. 712 und
713 belegene, dem Brauereibeſitzer Frie
drich Gotthilf Starke zugehörige
Wohnhaus der Brauhof zur grünen Tan-
ne genannt, nebſt Braugerechtigkeit und
Zubehör, ingleichen die ehemals Siebe-
liſt'ſche Bauſtelle, ohne Rückſicht auf die
Braugerechtigkeit abgeſchätzt auf

5122 A
mit der Braugerechtigkeit und Utenſilien
dagegen auf

11,641 A 15
zufolge der, nebſt Hypothekenſchein und Be
dingungen in unſerer Regiſtratur einzuſehen
den Taxe, ſoll

am 2. October 1848 von Vormittags
11 Uhr

den.

an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt wer verkauft billigſt

Nothwendiger Verkauf.
Land u. Stadtgericht Delitzſch.

Der zu Hochoßig belegene, im Hy
pothekenbuche unter Nr. 10 eingetragene,
dem Johann Chriſtian Thormann
und deſſen Ehefrau daſelbſt zugehörige Gaſt
hof zum goldnen Helm, abgeſchätzt auf

7074 A 11 3zufolge der, nebſt Hypothekenſchein und
Bedingungen, in unſerer Regiſtratur ein
zuſehenden Taxe, ſoll

am eilften October 1848 von Vormittags
11 Uhr ab

an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt wer
den,

Bekanntmachung.
Jn einem angenehm romantiſch gelege

nen Weimarſchen Orte von 1500 Ein
wohnern iſt ein noch nicht lange neu erbau
tes Haus, worin die Seifenſiederei ſehr
ſchwunghaft betrieben, nebſt Seifenſiederei
Geräthſchaften, ver änderungshalber unter
billigen Bedingungen baldigſt zu verkaufen
die Hälfte der Kaufgelder kann gegen hypo
thekariſche Sicherung an dem Grundſtücke
ſtehen bleiben.

Portofreie Briefe werden unter der Adreſſe
C. S. poste restante Sachsenburg erbeten.

Cigarren Abfall von den feinſten Cigar
ren, ohne Staub à W 5 7 U für
1 empfiehlt Ernſt Fließbach.

Echte Bremer Cigarren, gut gelagert,
Ernſt Fließbach,
Vorſtadt Klausthor.

Markt- Anzeige
von Porzellan aus der Porzellan-Malerei

von Th. Landsberg aus Berlin.
En gros G en detail.

Einem hochgeehrten Publikum zeige ich hiermit an, daß ich zum hieſigen Markte
mit einem großen Lager weißer, vergoldeter und bemalter Porzellane, ſo wie engliſcher
Devenportſcher Fayance angekommen bin, und ſind die Preiſe wie folgt weiße
Porzellan Taſſen von 27 bis 1 A 10 das Dutzend desgl. reich vergoldete,
von 1 15 bis 24 74 das Dutzend Handelsleute Rabatt. Cabarets, Vaſen,
Kuchen-Körbe, ſehr ſchön dekorirt und bemalt, zu ſehr billigen Preiſen. Engliſche
Fayance- Teller von Devenport, deren Glanz und Schönheit Alles übertrifft,
was bis jetzt geſehen wurde, à Dutzend 24 und ſind ſie ihrer Haltbarkeit wegen,
da bekanntlich das Devenportſche Geſchirr am Feuer nie ſpringt, Reſtaurateu-
ren und Wiederverkäufern ganz beſonders zu empfehlen. Deſſert Teller von 15
das Dutzend an; Kaffeekannen, Milchtöpfe, Terrinen, Aſſietten, Randſchüſſeln, auf
dem Kontinent etwas Neues kurz Alle in dieſes Fach einſchlagende Artikel habe ich
in großer Auswahl mitgebracht, und bemerke ich blos, da gewöhnlich meine Waaren
ſehr ſchnell vergriffen werden, mich ſo zeitig wie möglich zu beehren und ſtehen die
Preiſe unbedingt feſt.

Verkaufs Lokal: große Steinſtraße Nr. 1546, in dem Hauſe des
Schloſſermeiſter Hrn. Pannewitz, zwiſchen den Häuſern des Hrn. Stadt-
rath Wagner und Hrn. Oekonom Beyer.

Der Verkauf beginnt Mittwoch früh.
W

Gebauerſche Buchdruckerei.
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An die Wähler von

Mitbuürger! Bereits iſt Profeſſor Roſs aufgetreten,
und hat ſich bei Euch um einen Sitz in dem Deutſchen
Parlamente beworben. Dergleichen Bewerbungen waren
in unſeren Kreiſen bisher unbekannt aber ſie ſind die
naturliche Folge des konſtitutionellen Syſtems. Und dar-
um wage auch ich es, mich unter die Manner zu ſtellen,
welche bereit ſind, die Stadt Halle bei den bevorſtehen-
den geſetzgebenden Verſammlungen zu vertreten. Die mei-
ſten unter Euch kennen mich und meine Anſichten uüber
das konſtitutionelle Syſtem Preußens und die zu verwirk-
lichende Verfaſſung eines einigen Deutſchlands. Der
Volkswille dies iſt der von mir an die Spitze
geſtellte Grundſatz gilt als der Geſetzgeber des
Staates. Zu dieſem Zwecke findet eine wahrhafte,
nicht auf Standen beruhende Volksvertretung Statt,
welche, in Einer Kammer vereinigt, uber alle Geſetze be-
ſchließt, während der König mit dem Miniſterium die
ausführende Behoörde iſt. Der Unterſchied des religioö-
ſen Glaubens iſt ohne Einfluß auf die Theilnahme
am Staatsleben, und die Kirche beſteht getrennt vom
Staate, ſo daß die einzelnen religiöſen Gemeinden ihre
Angelegenheiten ſelbſt ordnen, und mit anderen zu gro-
ßeren Vereinigungen zuſammentreten kounnen. Das muünd-

liche und das geſchriebene Wort muß frei ſein. Die
Bildung und die Sitte des Volkes iſt der beſte Eenſor.
Ebenſo darf es nicht verwehrt ſein, daß Mehrere ohne
polizeiliche Erlaubniß, aber nicht zu geheimen Geſell-
ſchaften zuſammentreten und beliebig Petitionen ab-
faſſen. Das Recht muß einfach und deutlich fur Jeder-
mann, der Richterſtand, mit Einſchluß der Geſchwor-
nen, unabhangig von der Willkur der Verwaltungsbeam-
ten ſein. Die Steuerfreiheit hört auf, und wird
für das ganze Land eine Klaſſeneinkommenſteuer
eingeführt, welche jeden Staatsburger nach ſeinem Ver-
mögen heranzieht. Daraus folgt, daß kraftige Maaßre-

Halle!

geln ergriffen werden, welche der Armuth ſteuern, na
mentlich durch eine zweckmaßige, aber nicht freiheitbeſchran-
kende Verfaſſung der einzelnen Gewerke, welche durch
unparteiiſche Prufungen fur tüchtige Arbeiter ſo wie durch
gegenſeitige Hilfskaſſen, denen noöthigenfalls die Gemeinde-
oder Staatskaſſe Beitrage leiſtet, fur die ohne perſönliche
Schuld brodlos Gewordenen ſorgen, durch Einjzelverpach-
tung der Domainen, durch Auswanderung durch Abloö-
ſung der Frohndienſte u. ſ. w. Namentlich muß dem
eigentlich ſogenannten Arbeiterſtande durch Arbeit und
Bildung geholfen werden. Zur moglichſt ſparſamen
Verwendung der Staatseinkünfte iſt es erforderlich,
daß alle Einnahmen, ins Beſondere auch die der ſogenann-

ten Kronfideikommißguüter, in Eine Kaſſe fließen daß
dem Könige eine, aber nicht durftige Civilliſte (Ge-
halt) gegeben wird, daß die hohen Penſionen wegfal-
len u. ſ. f. Eine Folgerung aus dieſen Grundſatzen iſt,
daß die ſtehende Armee fur den eintretenden Frieden
moglichſt vermindert, und daß eine allgemeine Volks-
bewaffnung eingeführt wird, welche ſich am Fuglichſten
an die bisherige Landwehr anſchließt. Hinreichende Staäm-
me mit tüchtigen Führern, bei deren Wahl das Volk ei-
nen Antheil hat, können wir zur Beſetzung der Poſten
zur moöglichſt ſchnellen Errichtung eines größeren Heeres
u. ſ. w. nicht entbehren. Das vor einem oberſten Lan-
desgerichtshofe verantwortliche Miniſterium
ſetzt der Verfaſſung des einzelnen Staates die Krone auf.
Zu den Miniſtern des Aeußeren, der Juſtiz, der Polizei,
des Krieges, der Finanzen, des Ackerbaues mit den Ge-
werben und dem Handel, des öffentlichen Unterrichtes,
tritt wo möglich noch ein Miniſter der öffentlichen Arbeiten
und Bauten hinzu.

Die einzelnen deutſchen Staaten bilden fortan einen
Bundesſtaat, deſſen Eentralgewalt die Sonderintereſſen
zuſammenfaßt, um ein einiges Deutſchland zu ſchaffen deſ-



ſen Beruf es iſt, die Zukunft in der Politik auf dem euro-
päiſchen Feſtlande zu leiten. Zu dieſem Zwecke wird aus
den deutſchen Fürſten ein deutſcher Kaiſer oder Koönig
gewahlt, welcher, mit einem verantwortlichen Miniſterium

an der Seite, vorzugsweiſe die Verhältniſſe nach Außen,
das Heer (mit einem Oberfeldherrn) und die Flotte in ſeiner
Hand haält. Wahrend er ein zwei- oder dreimaliges Veto
hat, bildet das deutſche Parlament den geſetzgebenden
Körper. Daſſelbe ſpaltet ſich nicht in zwei Kammern, ſon
dern tritt in Einer Kammer, womoglich in der Mitte
Deutſchlands zuſammen. Seine Befugniſſe ſind die Ver
theilung der für Bundeszwecke aufzubringenden Gelder, die
Zoölle, die Poſten die WMagsße, die Sgptchte die Mün-
zen u. ſ. w.

Jch verzichte hier auf eine nähere Erörterung dieſer
Punkte um ſo eher, als eine demnächſt von mir erſcheinende

Schrift: „Preußens Tod und Wiedergeburt aus der volks-
thümlichen Entwicklung Deutſchlands“, mein naher begrün-
detes politiſches Glaubensbekenntniß enthalt.

Jch ſtelle es den Waählern anheim, ob ſie glauben,
daß ich die burgerlichen und gewerblichen Jntereſſen unſerer
Stadt hinreichend kenne, um ſie nach Kraften zu vertreten
ich ſtelle es ihnen anheim, ob ſie mich fur einen Platz in
dem deutſchen oder fur einen beſcheideneren Platz in dem
preußiſchen Parlamente geeigneter halten. Fur meine Ver-
tretung im Amte wird geſorgt werden. Mitbürger! ich
kann mich tauſchen, indem ich meine Krafte uberſchatze;
aber es ſteht Euch ja frei, welchem der Eurigen Jhr das
Vertrauen ſchenken wollt. Euer iſt die Wo

Halle, den 11. April 1848.

Haſemann.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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